
Beschlussauszug
ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Neuenkirchen vom 18.08.2020 (VO-34-ZDFi-2020-412)

Top 13 Beschluss überplanmäßige Auszahlungen für die Neugestaltung 
der Spielplätze

Der Bürgermeister informiert über die Ablehnung des Fördermittelantrages.     

Die Gemeindevertretung Neuenkirchen hatte zur Neugestaltung der gemeindeeigenen 
Spielplätze Fördermittelanträge gestellt. Nach ersten mündlichen Aussagen des Landes 
werden keine Fördermittel ausgereicht. Um die Neugestaltung der Spielplätze zu realisieren, 
werden insgesamt 7.000 € zusätzlich benötigt, die die Gemeinde Neuenkirchen zur 
Verfügung stellen möchte.
Folgende Haushaltsansätze sind gegeben:
42401-5238000 (Geräte und Ausstattung): 5.000 €
42401-5232200 (Außenanlagengestaltung der Spielplätze): 5.000 €

Um die Spielgeräte anzuschaffen, werden folgende Haushaltsansätze innerhalb des 
Haushaltsjahres verändert:
51100-5625500 (Erstellung von B-Plänen) Minderauszahlungen in Höhe von 4.000 €
28101-5249000 (Auszahlung für sonst. kulturelle Sachleistungen) Minderauszahlungen in 
Höhe von 2.000 €
61100-5431000 (Gewerbesteuerumlage) Minderauszahlungen in Höhe von 1.000 €

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt in ihrer heutigen Sitzung 
die Durchführung der überplanmäßigen Auszahlungen in Verbindung mit der 
Finanzierbarkeit aus den Produkten 51100, 28101 und 61100.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 10
davon anwesend: 10
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:



Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 5. August 2022

Gemeinde Neuenkirchen


